
 

 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ARSSEN-Consulting 

www.arssen.com 

info@arssen.com  

Tel. 07721-99 82 82 0     Mob.015202516589 

 

  
 

Corona-Hilfen 

Stand Januar 2021 

  



 

 

2 

 

VORGEHENSWEISE DER SANIERUNGSBERATUNG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstgespräch 
Erklärung 

Produkte 

Untersuchen.

Anzahl und 

Art 

AUFTRAG 
 an ARSSEN-  
. Consulting 

IST-Zustand 
Untersuchen – 
Workshop mit 
Unternehmer 

Ende. Kein 

Auftrag 

Gesamt-Ablauf 

Untersuchen 

Standort 

Untersuchen 

Absatz - Märkte 

Untersuchen 

Ziele 

Festlegen!  

Produkt -

verbesserung 

Ablauf 

optimieren! 

Höchstumsatz 

für diesen 

Standort 

untersuchen 

Neue 

Absatzmärkte 

suchen und 

einrichten! 

Marketing – 

Strategie 

entwickeln 

Marketing- 

instrumenten

entwickeln 

  Neue 

Produkte 

einfügen. Alte 

bereinigen 

Höchstumsatz 

organisieren!  

Absatzmarkt 

organisieren!  

- Zusammenfassung aller Maßnahmen. 
- Ergebnis präsentieren 
- Umsetzung aller Instrumente.  
- Fortlaufende regelmäßige Prüfung (Controlling)  

- Neuen Termin vereinbaren wegen Änderungen!    

 

Saniertes 

Unternehmen! 

Corona-
Subventions-

prüfung 
 

 

ANTRAG
-STELLUNG 

Unternehmens- 
Check-/ 

SANIERUNG 
 



 

 

3 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Für Ihre  
Sicherheit 

Sichern Sie Ihr Einkommen mit 
Arssen- Consulitng! 

Rufen Sie an, um eine kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren  *  Georg Giannios, Unternehmensberater  *    015202516589 *   info@arssen.com 

  

ARSSEN 

UNTERNEHMENS-
BERATUNG 

VERWALTUNG: 
Arssen Consulting  

c/o Giannios 
Gerberstrasse 7 

78050 VS-Villingen  
Tel. 07721-9982820 

Fax. 07721-9449651 
info@arssen.com 

www.arssen.com 

 

ARSSEN - Consulting 

 Direkt aus dem Schwarzwald! 
 
 

CORONAHILFE - Beratung 

   

STUFEN  UNSERER 

BERATUNG:   

 

 Prüfυng des Vorhabens 

nach Nachhaltigkeit υnd 

Wirtschaftlichkeit 

 Progose  

 Entscheidυngs-Gespräch  

 Erstellυng eines 

υnternehmens-Plans 

(Bυsinessplan) 

 Kapitalisierυng des 

Vorhabens 

 Kapitalbeschaffυng – 

Kapitalplanυng  

 Vermögensplanυng 

 Organisation des 

Vorhabens 

 Betriebsabrechnυngsbogen 

mit Kostenstellen einrichten  

 Deckυngsbeitragsrechnυng 

integrieren 

 Controlling einrichten  

(Bei  Unterdeckυng einzelner Prodυkte 

oder Handlυngen mit Rot alarmieren 

υnd Alternativen bereit stellen!)  
 Marketingstrategieentwicklυng, 

Planυng υnd Umsetzυng 
 
 

 SUBVENTIONS-BERATUNG ---> 

 Marketingprodυkte entwickeln  

 Bilanzkennzahlen einführen υnd 

Frühwarnsystem integrieren!  
 Beirat / Aufsichtsrat 

Integrieren! 
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ÜBERBRÜCKUNGSHILFE    III  

 
07.01.2021  

https://www.bundesfinanzministerium.de  

Verfügung.  

Ab Januar 2021 gilt sie für alle Unternehmen, die von staatlichen Schließungsanordnungen 
betroffen sind – also sowohl für die jetzt im Dezember neu bundesweit geschlossenen Unternehmen 
wie auch für diejenigen, die im November oder Dezember die „November“- bzw. „Dezemberhilfe“ 
erhalten haben. Die Überbrückungshilfe III sieht Zuschüsse zu den fixen Kosten der Unternehmen 
vor und schließt sich an die Überbrückungshilfe II an. 

Umfangreiche Erweiterung der Corona-Hilfen  

Die Überbrückungshilfe III wird nochmals deutlich ausgeweitet. Die verbesserten Konditionen 
unterstützen jetzt auch die Unternehmen, Soloselbständigen und Freiberufler, die direkt und indirekt 
von den Schließungen seit dem 16. Dezember betroffen sind. 

  

Um Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler zu unterstützen, die in der Corona-Pandemie 
von Schließungen und massiven Umsatzrückgängen betroffen sind, hat das 
Bundesfinanzministerium zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium die Palette der zur 
Verfügung stehenden Wirtschaftshilfen ausgeweitet. 
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Schon bisher gibt es für diejenigen Unternehmen, die bereits seit dem 2. November 2020 
bundesweit geschlossen sind, die außerordentliche Wirtschaftshilfe („November- bzw. 
Dezemberhilfe“). Es wird ein nicht rückzahlbarer Zuschuss gezahlt, der bis zu 75 Prozent des 
Umsatzes des Vorjahresmonates beträgt. Diese Hilfe gilt insbesondere für Restaurants, Hotels, 
Bars, Theater und Veranstaltungshäuser. 

Neu hinzu kommt nun die sogenannte Überbrückungshilfe III. Sie steht einerseits für den Monat 
Dezember den seit dem 16. Dezember bundesweit geschlossenen Unternehmen zur  

 

 

  Quelle:  Bundesministerium der Finanzen  

Die Überbrückungshilfe wird nochmal deutlich verbessert, außerdem gibt es eine unbürokratische 
Dezemberhilfe. Das kostet viel Geld, aber die Alternative einer Welle von Unternehmenspleiten und 
Entlassungen wäre noch viel teurer für uns alle. Gemeinsam meistern wird das, gemeinsam sind 
wir für alles gerüstet.  

Bundesfinanzminister Olaf Scholz 

 

Novemberhilfe/Dezemberhilfe 
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Die außerordentliche Wirtschaftshilfe („November- bzw. Dezemberhilfe“) des Bundes richtet sich an 
Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, die von den bundesweiten 
Schließungen seit dem 2. November 2020 direkt, indirekt oder mittelbar betroffen sind. 

Die Hilfe besteht in einem Zuschuss. Er wird berechnet im Vergleich zum Umsatz des 
Vorjahresmonats, also des Novembers bzw. Dezembers 2019 und beträgt bis zu 75 Prozent dieses 
Vergleichsumsatzes. Da dieser Umsatz des letzten Jahres bereits feststeht, ist die Hilfe 
unbürokratisch zu berechnen. Die außerordentliche Wirtschaftshilfe federt die unmittelbaren Folgen 
der von Bund und Ländern Ende Oktober 2020 beschlossenen Einschränkungen seit dem 2. 
November 2020 ab, insbesondere für diejenigen Unternehmen, bei denen nicht mit Nachholeffekten 
beim Konsum zu rechnen ist, etwa Restaurants, Bars, Hotels oder Theater, die seit Beginn der Krise 
besonders betroffen sind. 

Die außerordentliche Wirtschaftshilfe („November- bzw. Dezemberhilfe“) des Bundes richtet sich an 
Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, die von den bundesweiten 
Schließungen seit dem 2. November 2020 direkt, indirekt oder mittelbar betroffen sind. 

Die Hilfe besteht in einem Zuschuss. Er wird berechnet im Vergleich zum Umsatz des 
Vorjahresmonats, also des Novembers bzw. Dezembers 2019 und beträgt bis zu 75 Prozent dieses 
Vergleichsumsatzes. Da dieser Umsatz des letzten Jahres bereits feststeht, ist die Hilfe 
unbürokratisch zu berechnen. Die außerordentliche Wirtschaftshilfe federt die unmittelbaren Folgen 
der von Bund und Ländern Ende Oktober 2020 beschlossenen Einschränkungen seit dem 2. 
November 2020 ab, insbesondere für diejenigen Unternehmen, bei denen nicht mit Nachholeffekten 
beim Konsum zu rechnen ist, etwa Restaurants, Bars, Hotels oder Theater, die seit Beginn der Krise 
besonders betroffen sind. 

 

Wer ist antragsberechtigt? 

 Direkt betroffene Unternehmen: Antragsberechtigt sind alle Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, 
Vereine und Einrichtungen, die aufgrund der Beschlüsse des Bundes und der Länder vom 28. 
Oktober 2020 (mit Verlängerungsbeschluss vom 25. November 2020) ihren Geschäftsbetrieb 
einstellen mussten. Dazu gehören auch Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungsstätten, z.B. 
auch Pensionen, Jugendherbergen und Konzerthallen. 

 Indirekt betroffene Unternehmen: Dies sind Unternehmen, die zwar nicht direkt von einer staatlichen 
Schließungsanordnung betroffen, aber faktisch durch die Beschlüsse des Bundes und der Länder 
dennoch an der Ausübung ihres Geschäfts gehindert sind. Als indirekt betroffen zählen 
Unternehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den 
Schließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen, zum Beispiel eine Wäscherei, die 
vorwiegend für Hotels arbeitet, die von der Schließungsanordnung direkt betroffen sind. 

 Mittelbar betroffene Unternehmen: Antragsberechtigt sind auch Unternehmen, wenn sie regelmäßig 
80 Prozent ihrer Umsätze durch Lieferung und Leistungen im Auftrag von Unternehmen, die direkt 
von den Maßnahmen betroffen sind, über Dritte erzielen. Dritte können zum Beispiel 
Veranstaltungsagenturen sein. Mittelbar Betroffene müssen zusätzlich einen Umsatzrückgang von 
mindestens 80 Prozent im November bzw. Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat aufweisen. 
Damit helfen wir Unternehmen, die aufgrund der Schließung ihre Geschäftsgrundlage verlieren, 
aber keine direkte Vertragsbeziehung mit einem Unternehmen haben, das unmittelbar von den 
Schließungsanordnungen betroffen ist. Das hilft zum Beispiel vielen Betroffenen aus der Kultur- und 
Veranstaltungswirtschaft wie Tontechniker*innen, Bühnenbauer*innen und Beleuchter*innen. 

Weitere Details, darunter auch beihilferechtliche Regelungen, in den FAQ. 

 

Wie hoch ist die Kostenpauschale? 
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Damit den betroffenen Unternehmen einfach und unbürokratisch geholfen werden kann, wird die 
Hilfe als einmalige Kostenpauschale je Monat ausbezahlt. Konkret werden mit der November- und 
der Dezemberhilfe Zuschüsse von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus November bzw. Dezember 
2019 anteilig für die Anzahl an Tagen der Schließung im November bzw. Dezember 2020 gewährt. 

Sowohl indirekt Betroffene als auch Verbundunternehmen erhalten die volle Hilfe (also bis zu 75 
Prozent des Umsatzes), auch wenn sie nur zu 80 Prozent betroffen sind. Gleiches gilt für 
sogenannte „Mischbetriebe“, die mehrere wirtschaftliche Aktivitäten in einem Unternehmen 
verbinden (z. B. Café (geschlossen) und Versandhandel für Kaffee (offen)). 

Erzielt ein Unternehmen trotz grundsätzlicher Schließung im November Umsätze, so werden diese 
bis zu einer Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes nicht angerechnet. Für Restaurants, die 
Speisen außer Haus verkaufen, gilt eine flexiblere Sonderregelung. 

 

Wie werden die Anträge gestellt? 

Überbrückungshilfe III 

Die Überbrückungshilfe unterstützt Unternehmen, Soloselbstständige sowie Freiberuflerinnen und 
Freiberufler, die von den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen sind. 
Die Überbrückungshilfe III setzt auf die bisherige Überbrückungshilfe II auf. Es wird ein Zuschuss 
zu den Fixkosten gezahlt, also den Ausgaben, die ein Unternehmen nicht einfach beenden kann – 
etwa Mieten, Pachten und Versicherungsprämien. Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt 
werden. Für Unternehmen mit starken Umsatzrückgängen wurde der Förderhöchstbetrag pro Monat 
auf 200.000 € erhöht. Die Überbrückungshilfe III gilt auch für Unternehmen, die von den 
Schließungen ab 16. Dezember 2020 betroffen sind. Für sie gilt ein Förderhöchstbetrag von 500.000 
€ pro Monat. 

 

Wer ist antragsberechtigt? 

Die Überbrückungshilfe richtet sich an Unternehmen, Soloselbstständige sowie selbständige 
Freiberufler*innen mit einem jährlichen Umsatz bis zu 500 Millionen Euro (im Folgenden der 
Einfachheit halber „Unternehmen“). Seit dem 1. Januar 2021 sind antragsberechtigt: 

 Unternehmen, direkt oder indirekt im jeweiligen Monat von den verschiedenen bundesweiten 
Schließungsentscheidungen betroffen sind – also insbesondere diejenigen Unternehmen, die seit 
dem 2. November bzw. dem 16. Dezember 2020 geschlossen sind. 

 Unternehmen, die zwar nicht direkt geschlossen wurden, aber dennoch in den Monaten der 
umfassenden Schließungen erhebliche Umsatzeinbußen erleiden. 

 Unternehmen, die bereits 2020 deutliche Umsatzeinbrüche zu verzeichnen hatten, also ebenfalls 
unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leiden, und deren Umsatzeinbrüche sich 
nun 2021 fortsetzen. 

Je nach Betroffenheit gibt es unterschiedliche Voraussetzungen für die Antragsberechtigung: 

(1) Für den Dezember 2020 sind zum einen alle Unternehmen antragsberechtigt, die von den 
bundesweiten Schließungen ab dem 16. Dezember 2020 direkt betroffen sind und dabei im 
Dezember 2020 einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Dezember 
2019 erleiden. Dies betrifft insbesondere den Einzelhandel, aber auch die körpernahen 
Dienstleistungen, wie Friseure. Zum anderen sind Unternehmen förderfähig, die zwar nicht 
unmittelbar schließen mussten, aber einen sehr starken Geschäftsbezug zu den direkt 
geschlossenen Unternehmen haben. Sie sind als indirekt Betroffene ebenfalls antragsberechtigt. 
Als indirekt betroffen gelten alle Unternehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer 
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Umsätze mit direkt von den staatlichen Schließungen betroffenen Unternehmen erzielen. Dies gilt 
etwa für einen Hersteller von Bohrmaschinen, der hauptsächlich Baumärkte beliefert, die seit dem 
16. Dezember 2020 geschlossen sind. 

Die betroffenen Unternehmen erhalten die Hilfe für den Monat Dezember 2020. 

(2) Ab dem 1. Januar 2020 sind alle Unternehmen antragsberechtigt, die von den bundesweiten 
Schließungen ab dem 2. November und 16. Dezember 2020 direkt oder (im oben genannten Sinne) 
indirekt betroffen sind und einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent erleiden. Sollte es 
2021 zu bundesweiten Schließungen weiterer Branchen kommen, wären auch diese Unternehmen 
im jeweiligen Schließungsmonat antragsberechtigt. 

Die betroffenen Unternehmen erhalten die Hilfe für jeden Monat des Jahres 2021, in welchem sie 
von einer bundesweiten staatlichen Schließungsanordnung erfasst sind. 

(3) Für November und Dezember 2020 sowie alle Monate im ersten Halbjahr 2021, in denen es 
bundesweite Schließungen gibt, sind außerdem diejenigen Unternehmen antragsberechtig, die in 
dem Monat der bundesweiten Schließungsanordnungen mehr als 40 Prozent Umsatzeinbußen im 
Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres 2019 erleiden. 

Die betroffenen Unternehmen erhalten die Hilfe für jeden Monat zwischen November 2020 und Juni 
2021, in welchem es bundesweite Schließungen gab und ein entsprechender Umsatzeinbruch 
erlitten wurde. 

(4) Schließlich sind für die Monate Dezember 2020 bis Juni 2021 diejenigen Unternehmen 
antragsberechtigt, die entweder 

 einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten im 
Zeitraum April bis Dezember 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten erlitten haben oder 

 einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Durchschnitt in den Monaten April bis 
Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufweisen. 

Die betroffenen Unternehmen können die Hilfe für den gesamten Zeitraum Dezember 2020 bis Juni 
2021 beantragen, sofern im jeweiligen Monat ein Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent 
vorlag. 

Die Höhe der Zuschüsse bemisst sich jeweils an der Höhe des Umsatzausfalls in dem Monat, für 
den die Förderung beantragt wird. 

 

Wie hoch ist die Überbrückungshilfe? 

Die monatlichen Zuschüsse zu den Fixkosten sind gedeckelt. Der Maximalbetrag pro Monat beträgt 
für direkt und indirekt von den bundesweiten Schließungen betroffene Unternehmen 500.000 Euro 
pro Monat der Schließung (oben Nummer 1 und 2). Für alle anderen Unternehmen liegt die 
Förderhöchstsumme bei 200.000 Euro im Monat (oben Fälle 3 und 4). 

Die Höhe der Zuschüsse orientiert sich am Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum 
entsprechenden Monat des Jahres 2019. Dabei gilt: je höher der Umsatzausfall im Vergleich zu der 
Zeit vor der Pandemie, desto höher die Überbrückungshilfe. Bei einem Umsatzausfall von weniger 
als 30 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Monat 2019 wird keine Förderung gezahlt. Im 
Übrigen gelten folgende Förderstufen: 

 bei einem Umsatzrückgang von 30 bis 50 Prozent: 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten 

 bei einem Umsatzrückgang von 50 Prozent bis 70 Prozent: 60 Prozent der förderfähigen Fixkosten 

 bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent werden 90 Prozent der förderfähigen Fixkosten 
gezahlt. 
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Für Unternehmen, die zwischen dem 1. August 2019 und dem 30. April 2020 gegründet worden 
sind, gilt eine Sonderregelung mit einem geänderten Referenzzeitraum. Auch die Gesamtsumme 
der Förderung ist für diese jungen Unternehmen entsprechend der Grenzen der einschlägigen 
Kleinbeihilfenregelung des europäischen Rechts auf max. 800.000 Euro begrenzt. 

Welche Kosten sind förderfähig? 

Um das Verfahren möglichst unbürokratisch und einfach auszugestalten, gibt es einen 
Musterkatalog fixer Kosten, die berücksichtigt werden können. Diese werden baldmöglichst auf der 
Internetseite www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de aufgeführt und erläutert. 

Zu den förderfähigen Fixkosten zählen unter anderem 

 Mieten und Pachten 

 Finanzierungskosten und ähnliche Kosten, die nicht umsatzabhängig sind (Kosten für 
Auszubildende oder Grundsteuern) 

 Aufwendungen für Personal, das Kurzarbeit nicht nutzen kann (Pauschale in Höhe von 20 Prozent 
der übrigen förderfähigen Fixkosten) 

 Modernisierungs-, Renovierungs- und Umbaumaßnahmen zur Umsetzung von Hygienekonzepten 
bis zu 20.000 Euro 

 Abschreibungen von Wirtschaftsgütern bis zu 50 % 

 Marketing- und Werbekosten (maximal in Höhe der entsprechenden Ausgaben im Jahr 2019) 

Die Aufwendungen für diese fixen Kosten werden entsprechend der Fördersätze mit bis zu 90 
Prozent und maximal 500.000 Euro für direkt und indirekt von den staatlichen Schließungen 
erfassten Unternehmen für jeden Monat der Schließungen bezuschusst. Für alle anderen 
Unternehmen liegt die Höchstfördersumme bei 200.000 Euro pro Monat. 

Für ganz besonders von der Corona-Krise betroffene Branchen werden weitere Kosten anerkannt. 
Dies betrifft Soloselbstständige, die Reisebranche (Reisebüros und Reiseveranstalter) sowie die 
Kultur- und Veranstaltungswirtschaft. 

 

Wie werden Anträge gestellt? 

Die Antragstellung wird elektronisch durch Steuerberater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen, vereidigte 
Buchprüfer*innen oder Rechtsanwält*innen über die Überbrückungshilfe-Plattform erfolgen. Diese 
Form hat sich bewährt, da sie verhältnismäßig einfach ist und gleichzeitig Missbrauch erschwert. 
Bei der Antragsstellung werden die voraussichtliche Höhe des Umsatzeinbruchs sowie der 
voraussichtlichen erstattungsfähigen Fixkosten von den prüfenden Dritten bestätigt. 

Soloselbstständige werden bis zu einem Betrag von 5.000 Euro unter Nutzung ihres von der 
Steuererklärung bekannten ELSTER-Zertifikats direkt – also ohne Beauftragung zum Beispiel einer 
Steuerberaterin oder eines Steuerberaters – Anträge stellen können. 

 

Steuerliche Hilfen 

 Verlängerte Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 

Gute Nachrichten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler: Die Abgabefrist für das Kalenderjahr 
2019 für durch Steuerberater erstellte Steuererklärungen soll um sechs Monate verlängert werden. 
Eine Verabschiedung der gesetzlichen Grundlage ist im März 2021 geplant. Die Steuererklärungen 
können dann bis zum 31.8.2021 abgegeben werden. 

 Verlängerung von Stundungsmöglichkeiten 



 

 

11 

 

Steuerpflichtige, die durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich 
betroffen sind, können bei ihrem Finanzamt – wie bereits seit dem 19. März 2020 – bis zum 31. 
März 2021 einen Antrag auf (Anschluss-)Stundung grundsätzlich aller Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens stellen. Die Stundungen laufen 
dann längstens bis zum 30. Juni 2021. 

Darüberhinausgehende Anschlussstundungen sollen im vereinfachten Verfahren nur im 
Zusammenhang mit einer angemessenen, längstens bis zum 31. Dezember 2021 dauernden 
Ratenzahlungsvereinbarung gewährt werden. Stundungszinsen werden in diesen Fällen 
grundsätzlich nicht erhoben. 

Über den 30. Juni 2021 hinausgehende Stundungen – ohne Ratenzahlungsvereinbarungen – sind 
wie im sonst üblichen Antragsverfahren unter Erbringung der erforderlichen Nachweise, 
insbesondere zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, möglich. 

Die Einzelheiten sind in einem entsprechenden BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2020 geregelt. 

 Unbürokratische Teilwertabschreibungen 

Der mit den Schließungsanordnungen verbundene Wertverlust von Waren und anderen 
Wirtschaftsgütern im Einzelhandel und anderen Branchen soll aufgefangen werden, indem 
Teilwertabschreibungen unbürokratisch und schnell möglich gemacht werden. Zu inventarisierende 
Güter können ausgebucht werden. Damit kann der Handel die insoweit entstehenden Verluste 
unmittelbar verrechnen und steuermindernd ansetzen. Das sichert Liquidität. 

 

Neustarthilfe für Soloselbstständige 

Die neue Überbrückungshilfe III umfasst auch die sogenannte „Neustarthilfe für Soloselbstständige“. 
Damit soll der besonderen Situation von Soloselbstständigen, insbesondere Künstlerinnen und 
Künstlern sowie Kulturschaffenden, Rechnung getragen werden. Sie erhalten künftig eine einmalige 
Betriebskostenpauschale von bis zu 5.000 Euro für den Zeitraum bis Ende Juni 2021 als 
steuerbaren Zuschuss. Dazu wird die bisherige Erstattung von Fixkosten ergänzt um eine einmalige 
Betriebskostenpauschale (Neustarthilfe). Damit können Soloselbstständige, die im Rahmen der 
Überbrückungshilfen III sonst keine Fixkosten geltend machen können, aber dennoch hohe 
Umsatzeinbrüche hinnehmen mussten, einmalig 25 Prozent des Umsatzes des entsprechenden 
Vorkrisenzeitraums 2019 erhalten. Die Neustarthilfe ist aufgrund ihrer Zweckbindung nicht auf 
Leistungen der Grundsicherung u.ä. anzurechnen. Es handelt sich um einen unbürokratischen und 
schnellen Zuschuss, der – wenn die Antragsvoraussetzungen vorliegen – nicht zurückzuzahlen ist. 

 

Wer ist antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt sind Soloselbstständige, die ansonsten im Rahmen der Überbrückungshilfen III 
keine Fixkosten geltend machen bzw. geltend machen können und die ihr Einkommen im 
Referenzzeitraum (im Normalfall das Jahr 2019) zu mindestens 51 Prozent aus selbstständiger 
Tätigkeit erzielt haben. 

Die volle Betriebskostenpauschale wird gewährt, wenn der Umsatz der oder des 
Soloselbstständigen während der siebenmonatigen Laufzeit Dezember 2020 bis Juni 2021 im 
Vergleich zu einem siebenmonatigen Referenzumsatz 2019 um mehr als 50 Prozent 
zurückgegangen ist. 

 

Wie hoch ist die Neustarthilfe? 
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Die Betriebskostenpauschale beträgt einmalig 25 Prozent des siebenmonatigen Referenzumsatzes, 
maximal aber 5.000 Euro. 

Um den Referenzumsatz 2019 zu bestimmen, wird der durchschnittliche monatliche Umsatz des 
Jahres 2019 zugrunde gelegt (Referenzmonatsumsatz). Der Referenzumsatz ist das Siebenfache 
dieses Referenzmonatsumsatzes. 

Betroffene, die ihre selbstständige Tätigkeit nach dem 1. Oktober 2019 begonnen haben und daher 
keine Jahresumsätze für 2019 vorweisen können, können als Referenzmonatsumsatz entweder 
den durchschnittlichen Monatsumsatz der beiden Vorkrisenmonate Januar und Februar 2020 oder 
den durchschnittlichen Monatsumsatz des 3. Quartals 2020 (1. Juli bis 30. September 2020) wählen. 

Auf Leistungen der Grundsicherung und ähnliche Leistungen ist die Neustarthilfe aufgrund ihrer 
Zweckbindung nicht anzurechnen. 

Beispiele: 

Jahresumsatz 2019 Referenzumsatz Neustarthilfe (max. 25 Prozent) 

ab 34.286 Euro 20.000 Euro und mehr 5.000 Euro (Maximum) 

30.000 Euro 17.500 Euro 4.375 Euro 

20.000 Euro 11.666 Euro 2.917 Euro 

10.000 Euro 5.833 Euro 1.458 Euro 

5.000 Euro 2.917 Euro 729 Euro 

Wie und wann wird die Neustarthilfe ausgezahlt? 

Die Überbrückungshilfe III, die die Neustarthilfe enthalten wird, soll ab dem 1. Januar 2021 gelten. 
Sie soll als Vorschuss ausgezahlt werden, auch wenn die konkreten Umsatzeinbußen während der 
Laufzeit Dezember 2020 bis Juni 2021 bei Antragstellung noch nicht feststehen. 

Aufgrund der nötigen technischen Programmierungen und Abstimmungen mit den Ländern und der 
EU-Kommission können die Anträge einige Wochen nach Programmstart im neuen Jahr gestellt 
werden. Die Details zur Antragstellung werden vermutlich in den nächsten Wochen feststehen. 

Sollte der Umsatz während der Laufzeit anders als zunächst erwartet bei über 50 Prozent des 
siebenmonatigen Referenzumsatzes liegen, sind die Vorschusszahlungen anteilig zurückzuzahlen. 

Bei einem Umsatz von 50 bis 70 Prozent ist ein Viertel der Neustarthilfe zurückzuzahlen, bei einem 
Umsatz zwischen 70 und 80 Prozent die Hälfte und bei einem Umsatz zwischen 80 und 90 Prozent 
drei Viertel. Liegt der erzielte Umsatz oberhalb von 90 Prozent, so ist die Neustarthilfe vollständig 
zurückzuzahlen. Wenn die so errechnete Rückzahlung unterhalb eines Bagatellbetrags von 500 
Euro liegt, ist keine Rückzahlung erforderlich. 

Beispiel: Bei 75 Prozent durchschnittlichem Umsatz im Förderzeitraum müsste eine 
Soloselbstständige, die 4.375 Euro Neustarthilfe erhalten hat, die Hälfte zurückzahlen. 

Die Begünstigten müssen nach Ablauf des Förderzeitraums eine Endabrechnung durch 
Selbstprüfung erstellen. Im Rahmen dieser Selbstprüfung sind etwaige Einkünfte aus abhängiger 
Beschäftigung zu den Umsätzen aus selbstständiger Tätigkeit zu addieren. Der Bewilligungsstelle 
sind anfallende Rückzahlungen bis zum 31. Dezember 2021 unaufgefordert mitzuteilen und zu 
überweisen. Zur Bekämpfung von Subventionsbetrug finden Nachprüfungen statt. 
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Sonderfonds für Kulturveranstaltungen 

Weiterhin soll es – außerhalb der Überbrückungshilfe III – einen Sonderfonds für 
Kulturveranstaltungen geben. Zu diesem Sonderfonds werden derzeit die Details erarbeitet. 

 

KfW-Schnellkredite 

Den KfW-Schnellkredit können künftig auch Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten nutzen. Auf 
diesem Weg können Unternehmen in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen bei ihrer Hausbank 
zügig einen Kredit in Höhe von bis zu 300.000 Euro erhalten, abhängig vom Umsatz im Jahr 2019. 
Eine Kreditrisikoprüfung findet nicht statt, der Bund übernimmt dafür das vollständige Risiko und 
stellt die Hausbanken von der Haftung frei. Mehr Informationen zum verlängerten und erweiterten 
KfW-Sonderprogramm finden Sie hier. 

 

06.11.2020  

Corona  

KfW-Sonderprogramm wird verlängert und erwei-
tert – KfW-Schnellkredit nun auch für Kleinstun-
ternehmen  
Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens und der weiterhin angespannten 
wirtschaftlichen Lage im Zuge der Corona-Pandemie verlängert die Bundesregierung das KfW-
Sonderprogramm, einschließlich des KfW-Schnellkredits, bis zum 30.06.2021, um Unternehmen 
weiterhin verlässlich mit Liquidität zu versorgen. Sobald die Europäische Kommission die 
Verlängerung der bisherigen beihilferechtlichen Grundlagen genehmigt hat, können die 
entsprechenden Hilfen auch im Jahr 2021 gewährt werden. 

Ab kommendem Montag, dem 9. November 2020, steht der KfW-Schnellkredit zudem auch für 
Soloselbständige und Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten zur Verfügung. Über die 
Hausbanken können die Unternehmen diese KfW-Kredite mit einer Höhe von bis zu 300.000 Euro 
beantragen, abhängig von dem im Jahre 2019 erzielten Umsatz. Der Bund übernimmt dafür das 
vollständige Risiko und stellt die Hausbanken von der Haftung frei. 

Verbessert wurden auch die Regelungen zur Tilgung der KfW-Schnellkredite. Möglich ist ab dem 
16.11.2020 nun auch die vorzeitige anteilige Tilgung ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Dies 
erleichtert die Kombination mit anderen Corona-Hilfsprogrammen. 

Der KfW-Schnellkredit als Teil des KfW-Sonderprogramms hat sich als wichtige Stütze für den 
deutschen Mittelstand in der Corona-Krise bewährt. Bislang wurden in diesem Programm über 5 
Mrd. Euro zugesagt. Der KfW-Schnellkredit steht ab Montag mit folgenden Eckpunkten zur 
Verfügung: 

 Der KfW-Schnellkredit steht kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Soloselbständigen 
zur Verfügung, die mindestens seit dem 1. Januar 2019 am Markt aktiv gewesen sind. 

 Des Weiteren muss das Unternehmen in der Summe der Jahre 2017-2019 oder im Jahr 2019 einen 
Gewinn erzielt haben. Sofern das Unternehmen bislang nur für einen kürzeren Zeitraum am Markt 
ist, wird dieser Zeitraum herangezogen. 
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 Das Kreditvolumen pro Unternehmensgruppe beträgt bis zu 25 % des Jahresumsatzes 2019, 
maximal 800.000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl über 50 Mitarbeitern, maximal 
500.000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von bis zu 50 und maximal 300.000 
Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von bis zu 10. 

 Das Unternehmen darf zum 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein und muss 
zu diesem Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen. 

 Der Zinssatz beträgt aktuell 3% mit einer Laufzeit von 10 Jahren. 

 Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 100% durch die KfW, abgesichert durch eine 
Garantie des Bundes. 

 Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank oder die KfW. 
Hierdurch kann der Kredit schnell bewilligt werden. Es sind keine Sicherheiten zu stellen. 

Insgesamt sind mittlerweile mehr als 95.000 Anträge auf KfW-Corona-Hilfen bei der KfW 
eingegangen. 99 % der Anträge davon sind bereits abschließend bearbeitet worden. Die Zusagen 
haben insgesamt ein Volumen von knapp 46 Mrd. EUR erreicht. Rund 97 % der Anträge kamen von 
kleinen und mittleren Unternehmen, 99 % davon waren Kredite mit einem Volumen bis 3 Mio. EUR. 
Damit ist klar, dass diese Hilfen vor allem dem deutschen Mittelstand, dem Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft, zugutekommen. 
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